
Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt - Bitterfeld für das Haushaltsj ahr 2022

Aufgrund des g 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.- Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288), in der zuzeit
gültigen Fassüng, hat der Landkreis Anhalt * Bitterfeld die folgende, vom Kreistag in der Sitzung am

20.01 .2022 besc hlos sene Haus halts s atzung edassen:

sl
Der Haushattsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die fürdie Erfüllung derAufgaben des Landkreises Anhalt -
Bitterfeld voraussichilich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden

Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf

b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

2. im Finanzplan mit dern

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen

b) Gesamtbetrag der Auszahlungen

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen

f ) Gesamtbetrag der Auszahlungen

festgesetzt.

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

aus laufender Venvaltungstätigkeit auf

aus der lnvestitionstätigkeit auf

aus der lnvestitionstätigkeit auf

aus der Finanzierungstätigkeit auf

aus der Finanzierungstätigkeit auf

239.s23.100 EUR

239.523.100 EUR

232.441.100 EUR

231.253.200 EUR

13.125.900 EUR

21.942.500 EUR

8.816.600 EUR

3.752.500 EUR

s2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für lnvestitionen

lnvestitionsförderungsfrraßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.816'600 EUR festgesetzt.

s3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 
-Verpflichtungen, 

die künftige

Haushaltsjahre mit Auszählungen für lnvestitionen und lnvestitionsfördermaßnahmen belasten

(Verpflichtungsermächtigung), wird auf 4.316.800 EUR festgesetzt'

s4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 60.000.000 EUR festgesetzt.

s5

Die Umlages ätze 'ftr die Kreisumlage werden wir folgt festgesetzt:

39,00 v.H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer

der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer im

vorvergangenen Jahr

SOWE

39,00 v.H. der $chlüsselzuweisungen des Jahres 2021der kreisangehörigen Städte und

Gemeinden.

und

s6



lm sinne des g 103 Abs. 2 Nr. 2 sowie Abs. 3 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes sachsen

Anhalt (KVG LSA) besteht zur- Bestimmung duf Erheblichlieitsgrenze' ab der eine

Nachtragshausnartssaüunö .u änu*t"n ist' folgender Regelungsbedarf:

. Die Aufwendungen oder Auszahlungen sind erheblich' wenn sie im Einzelfall 3 v'H' der

Gesamtaufwendungen / GesamtaJ"i"rrrr"gl" des E(ebnis- / Finanzplanes des laufenden

Haushaltsjahres übersteigen'

. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte lnvestitionen und lnvestitionsfördermaßnahmen sind als

erheblich zu betrachten, soweit deren Gelamtzahlungen mehr als 1'000'000 EUR betragen'

.AufwendungenundAuszahlungengeltenalsnichterheblich,wennsieaufgrundgesetzlicher,tariflicher
bzw. unabweisbarer Verpflichtungen zu leisten sind'

Keine Anwendung findet eine Nachtragspflicht gemäß Absltz l..ll* 4 bei einer Vermehrung oder Hebung von

steren für Beamte und für Arbeitnehmer,'*""* ,i* ir Verhärtnis zur Gesamtzahr der stelren für diese

Beschäftigten unerheblich ist'

.FÜrStellenmehrungenwirdeineErheblichkeitsgrenzevonS%alleraktivenBeschäftigtenstellen
festgelegt.

s7

lnvestitionenundlnvestitionsförderungsmaßnahmengemäßs3J-1P'.1*::^:I"*'uowerdenbiszu
einerWertgren,"uonto.oooeunimFinanzplanZusammengefasstausgewesen.

$8

Erträge und außerordentliche Aufwendungen als für den Landkreis

werdeä, wird auf 500.000 EUR festgesetzt'

se

AufwendungenundAuszahlungen,dieausinternenLeistungsbeziehungen
entstehen oder die d;-;;droäenilich einzustufen sind, gelten als über-

Die Wertgrenze, ab der außerordentliche

von wesdntlicher Bedeutung angesehen

Über- und außerPlanmäßige
bilanziellen Abschreibungen
außerPlanmäßig bewilligt.

Köthen (Anhalt), 25.A3.2022

Landkreis Anhalt - Bitterfeld

gez. WolPert
K reistagsvors itzender

und
bzw.

s10

Bewegliche Vermögensgegenstände. des.AnlagevellgOens, ,deren 
Nutzung zeitlich begrenzt ist und deren

Anschaffungs- oder tterstellungskosten_bis rü rto ruR"onn" umsatzsteuer-betragen, werden gemäß s 40 (2)

KomHVo im Haushaltslrr,*i ä"iÄ"""haffung oder Herstellung sofort alsAufwand gebucht'

$11

Die wesentlichkeitsgrenze, ab der Rückstellungen na9-! s 35 (1) Nr' 6 e KomHVO für Verpflichtungen

gegenüber Dritten "iäiirfgrrÄO 
uon Rechts-vorschriften .u 'OiiO"n sind, die vor dem Bilanzstichtag

wirtschafrich uegruncJiwuiä"-n una dem Grunde und der Hone nacn noch nicht genau bekannt sind' wird auf

5.000 EUR je Einzelfall festgesetzt'

gez, Grabner
Landrat



-

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das
Haushaltsjahr 2022

Die vorstehende Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2022
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach S 102 Absatz 2 SaV" 1 des Kommunalverfassungs -
gesetzes zur Einsichtnahme vom 28.03.2022 bis 08.A4.2022 beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld,
Zeppelinstraße 15, 06366 Köthen (Anhalt), 2. OG, Zimmer 218 öffentlich aus. Es wird um
telefonischeVoranmeldung unter 03496 60 1151 gebeten.

Die nach S 107 Absatz 4 und S 108 Absatz 2 des Kommunalverfassungsgesetzes erforderlichen
Genehmigungen sind durch das Landesverwaltungsamt Halle am 25.02.2Q22 unter dem
Akte nz eic h en 2A6.4. 4 - 1 Q 4022-LK AB I - H H 2022 erleilt word en.

Köthen (Anhalt), 25.W.2A22

gez. Grabner
Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld


